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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.2004

Norm

ZPO §21

Rechtssatz

Nach österreichischer Prozessrechtslehre ist nicht nur eine Partei, sondern auch jede andere Person, die ein

rechtliches Interesse am Ausgang dieses Rechtsstreits hat, zur Streitverkündung berechtigt.

Entscheidungstexte

4 Ob 252/03t
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